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Schlüsselwörter

1 . STEUERRECHT - HARMONISIERUNG DER RECHTSVORSCHRIFTEN - 
UMSATZSTEUERN - GEMEINSAMES MEHRWERTSTEUERSYSTEM - SECHSTE RICHTLINIE - 
DOPPELBESTEUERUNG IM INNERGEMEINSCHAFTLICHEN HANDEL - UNVEREINBARKEIT 
MIT ARTIKEL 95 EWG-VERTRAG - BESEITIGUNG - ROLLE DES GERICHTSHOFES BIS ZUM 
TÄTIGWERDEN DES GEMEINSCHAFTSGESETZGEBERS 

( EWG-VERTRAG , ARTIKEL 95 ; RICHTLINIE 77/388 DES RATES , ARTIKEL 2 UND 11 ) 

2 . STEUERRECHT - HARMONISIERUNG - UMSATZSTEUERN - GEMEINSAMES 
MEHRWERTSTEUERSYSTEM - MEHRWERTSTEUER BEI DER EINFUHR VON DURCH EINEN 
NICHTSTEUERPFLICHTIGEN GELIEFERTEN WAREN AUS ANDEREN MITGLIEDSTAATEN - 
BERECHNUNGSMETHODE 

( EWG-VERTRAG , ARTIKEL 95 ; RICHTLINIE 77/388 DES RATES ) 

Leitsätze

1 . DIE PRAKTISCHE ANWENDUNG DES DURCH DIE SECHSTE RICHTLINIE 
EINGEFÜHRTEN MEHRWERTSTEUERSYSTEMS HAT ZU FÄLLEN EINER 
DOPPELBESTEUERUNG IM INNERGEMEINSCHAFTLICHEN HANDEL GEFÜHRT . ZWAR IST 
DIE SCHAFFUNG EINES SYSTEMS VOLLKOMMENER WETTBEWERBSNEUTRALITÄT , DAS 



BEI DER LIEFERUNG EINES GEGENSTANDS DURCH EINEN NICHTSTEUERPFLICHTIGEN 
AN EINE IN EINEM ANDEREN MITGLIEDSTAAT WOHNENDE PRIVATPERSON EVENTÜLL 
DIE VOLLSTÄNDIGE ENTLASTUNG BEI DER AUSFUHR MIT SICH BRINGT , SACHE DES 
GEMEINSCHAFTSGESETZGEBERS ; ARTIKEL 95 EWG-VERTRAG VERBIETET ES JEDOCH , 
SOLANGE EIN SOLCHES SYSTEM NICHT EINGEFÜHRT IST , DASS EIN 
EINFUHRMITGLIEDSTAAT SEINE MEHRWERTSTEUERREGELUNG AUF EINGEFÜHRTE 
ERZEUGNISSE IN EINER WEISE ANWENDET , DIE ZU DEN GRUNDSÄTZEN DIESER 
VORSCHRIFT IM WIDERSPRUCH STEHT . DARAUS FOLGT , DASS BIS ZU EINER 
LEGISLATIVEN LÖSUNG BEI DER ERHEBUNG DER STEUER BEI DER EINFUHR DIE 
AUSWIRKUNGEN DES ARTIKELS 95 ZU BERÜCKSICHTIGEN SIND . UNTER DIESEN 
UMSTÄNDEN HAT DER GERICHTSHOF LEITLINIEN FESTZULEGEN , DIE MIT DIESER 
VORSCHRIFT VEREINBAR SIND , DIE DEM ALLGEMEINEN AUFBAU DER SECHSTEN 
RICHTLINIE ENTSPRECHEN UND DIE EINFACH GENUG SIND , UM IN ALLEN 
MITGLIEDSTAATEN EINHEITLICH ANGEWANDT WERDEN ZU KÖNNEN .

2 . BEI DER BERECHNUNG DER MEHRWERTSTEUER , DIE EIN MITGLIEDSTAAT AUF EINE 
VON EINEM NICHTSTEUERPFLICHTIGEN GELIEFERTE WARE BEI DER EINFUHR AUS 
EINEM ANDEREN MITGLIEDSTAAT ERHEBT , WÄHREND DIESE STEUER BEI DER 
LIEFERUNG GLEICHARTIGER WAREN DURCH EINE PRIVATPERSON INNERHALB DES 
EINFUHRMITGLIEDSTAATS NICHT ERHOBEN WIRD , IST DER BETRAG DER IM 
AUSFUHRMITGLIEDSTAAT ENTRICHTETEN STEUER , DER ZUM ZEITPUNKT DER EINFUHR 
NOCH IM WERT DER WARE ENTHALTEN IST , IN DER WEISE ZU BERÜCKSICHTIGEN , 
DASS DIESER BETRAG NICHT IN DIE BESTEUERUNGSGRUNDLAGE EINBEZOGEN WIRD 
UND DARÜBER HINAUS VON DER BEI DER EINFUHR GESCHULDETEN STEUER 
ABGEZOGEN WIRD .

DER IM AUSFUHRMITGLIEDSTAAT ENTRICHTETE STEUERBETRAG , DER ZUM 
ZEITPUNKT DER EINFUHR NOCH IM WERT DER WARE ENTHALTEN IST , ENTSPRICHT 

- BEI EINER WERTMINDERUNG DER WARE ZWISCHEN DEM ZEITPUNKT DER LETZTEN 
STEUERERHEBUNG IM AUSFUHRMITGLIEDSTAAT UND DEM DER EINFUHR DEM IM 
AUSFUHRMITGLIEDSTAAT TATSÄCHLICH ENTRICHTETEN STEUERBETRAG , 
VERRINGERT UM DEN PROZENTSATZ DIESER WERTMINDERUNG , 

- BEI EINER WERTSTEIGERUNG DER WARE WÄHREND DIESES ZEITRAUMS DEM VOLLEN 
BETRAG DER IM AUSFUHRMITGLIEDSTAAT TATSÄCHLICH ENTRICHTETEN STEUER .

Entscheidungsgründe

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE 

1 DER HOGE RAAD DER NEDERLANDEN HAT DEM GERICHTSHOF DURCH URTEIL VOM 
15 . FEBRUAR 1984 , BEIM GERICHTSHOF EINGEGANGEN AM 28 . FEBRUAR 1984 GEMÄSS 
ARTIKEL 177 EWG-VERTRAG ZWEI FRAGEN NACH DER AUSLEGUNG DES ARTIKELS 95 
EWG-VERTRAG SOWIE DER VORSCHRIFTEN DER SECHSTEN RICHTLINIE 77/388 DES 
RATES VOM 17 . MAI 1977 ZUR HARMONISIERUNG DER RECHTSVORSCHRIFTEN DER 
MITGLIEDSTAATEN ÜBER DIE UMSATZSTEUERN - GEMEINSAMES 
MEHRWERTSTEUERSYSTEM : EINHEITLICHE STEUERPFLICHTIGE 
BEMESSUNGSGRUNDLAGE ( ABL . L 145 , S . 1 ) ZUR VORABENTSCHEIDUNG VORGELEGT 
.

2 DER HOGE RAAD HAT ÜBER EINE KASSATIONSBESCHWERDE DES 
STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN GEGEN DAS URTEIL ZU ENTSCHEIDEN , DAS DER 



GERECHTSHOF ' S-HERTOGENBOSCH AM 18 . FEBRUAR 1983 MIT RÜCKSICHT AUF DAS 
URTEIL DES GERICHTSHOFES VOM 5 . MAI 1982 IN DER RECHTSSACHE 15/81 ( SCHUL , 
SLG . 1982 , 1409 ) ERLASSEN HAT .

3 IN DEM RECHTSSTREIT , DER ANLASS ZU DIESEM URTEIL GAB , GING ES DARUM , IN 
WELCHER HÖHE MEHRWERTSTEUER BEI DER EINFUHR EINES GEBRAUCHTEN SPORT- 
UND VERGNÜGUNGSBOOTES IN DIE NIEDERLANDE IM AUFTRAG UND AUF RECHNUNG 
EINES PRIVATMANNES MIT WOHNSITZ IN DEN NIEDERLANDEN , DER DAS BOOT IN 
FRANKREICH VON EINEM ANDEREN PRIVATMANN GEKAUFT HATTE , ZU ERHEBEN WAR . 
NACH DEN NATIONALEN RECHTSVORSCHRIFTEN ERHOB DIE NIEDERLÄNDISCHE 
STEUERVERWALTUNG AUF DIESE EINFUHR EINE MEHRWERTSTEUER IN HÖHE VON 18 
% DES KAUFPREISES , DEN NORMALEN SATZ , DER INNERHALB DES LANDES AUF 
LIEFERUNGEN VON GEGENSTÄNDEN GEGEN ENTGELT ERHOBEN WIRD .

4 IN DEM URTEIL VOM 5 . MAI 1982 WERDEN ZUNÄCHST DIE MERKMALE DES 
GEMEINSAMEN MEHRWERTSTEUERSYSTEMS AUFGEFÜHRT , UND DANN WIRD 
GEPRÜFT , WELCHE BEDEUTUNG ARTIKEL 95 EWG-VERTRAG FÜR DIE ERHEBUNG DER 
MEHRWERTSTEUER BEI DER EINFUHR VON WAREN AUS EINEM ANDEREN 
MITGLIEDSTAAT HAT , DIE EINER PRIVATPERSON VON EINER ANDEREN PRIVATPERSON 
GELIEFERT WERDEN , DENN DIE VON PRIVATPERSONEN EINGEFÜHRTEN WAREN SIND 
BEREITS MIT DER MEHRWERTSTEUER DES AUSFUHRMITGLIEDSTAATS BELASTET , DA 
SIE BEI IHRER AUSFUHR NICHT VON DER STEUER ENTLASTET WORDEN SIND . BEI 
DIESER PRÜFUNG IST DER GERICHTSHOF ZU DER SCHLUSSFOLGERUNG GELANGT , 
DASS ARTIKEL 2 NR . 2 DER SECHSTEN RICHTLINIE , NACH DEM ' ' DIE EINFUHR VON 
GEGENSTÄNDEN ' ' DER MEHRWERTSTEUER UNTERLIEGT , IN EINEM SINNE 
AUSZULEGEN IST , DER DEN ZWINGENDEN ERFORDERNISSEN DES VERTRAGES , WIE 
SIE SICH INSBESONDERE AUS ARTIKEL 95 ERGEBEN , ENTSPRICHT .

5 DURCH DAS URTEIL IST FÜR RECHT ERKANNT WORDEN , DASS DIE 
MEHRWERTSTEUER , DIE EIN MITGLIEDSTAAT BEI DER EINFUHR VON DURCH EINE 
PRIVATPERSON GELIEFERTEN WAREN AUS EINEM ANDEREN MITGLIEDSTAAT ERHEBT , 
WENN EINE SOLCHE STEUER BEI DER LIEFERUNG VON GLEICHARTIGEN WAREN DURCH 
EINE PRIVATPERSON INNERHALB DES EINFUHRMITGLIEDSTAATS NICHT ERHOBEN WIRD 
, INSOWEIT EINE HÖHERE INLÄNDISCHE ABGABE , ALS SIE GLEICHARTIGE INLÄNDISCHE 
WAREN ZU TRAGEN HABEN , IM SINNE DES ARTIKELS 95 EWG-VERTRAG DARSTELLT , 
ALS DER RESTBETRAG DER IM AUSFUHRMITGLIEDSTAAT ENTRICHTETEN 
MEHRWERTSTEUER , DER IN DEM WERT DER WARE IM ZEITPUNKT IHRER EINFUHR 
NOCH ENTHALTEN IST , NICHT BERÜCKSICHTIGT WIRD .

6 IM URTEIL WIRD DAZU AUSGEFÜHRT , DASS SOWEIT EINE EINGEFÜHRTE , VON EINER 
PRIVATPERSON GELIEFERTE WARE , DIE NACH DEN GELTENDEN REGELUNGEN BEI DER 
AUSFUHR NICHT VON DER STEUER BEFREIT WERDEN KANN , BEI IHRER EINFUHR 
TATSÄCHLICH NOCH MIT EINEM TEIL DER IM AUSFUHRMITGLIEDSTAAT ENTRICHTETEN 
MEHRWERTSTEUER BELASTET IST , DER BEI DER EINFUHR FÄLLIGE 
MEHRWERTSTEUERBETRAG UM DEN RESTBETRAG DER MEHRWERTSTEUER DES 
AUSFUHRMITGLIEDSTAATS VERRINGERT WERDEN MUSS , DER IN DEM WERT DER 
WARE IM ZEITPUNKT IHRER EINFUHR NOCH ENTHALTEN IST . DER SO ABZUZIEHENDE 
BETRAG DARF JEDOCH NICHT HÖHER SEIN ALS DER IM AUSFUHRMITGLIEDSTAAT 
TATSÄCHLICH ENTRICHTETE MEHRWERTSTEUERBETRAG .

7 DER ERNEUT MIT DER SACHE BEFASSTE GERECHTSHOF ' S-HERTOGENBOSCH 
STELLTE FEST , DASS DAS FRAGLICHE BOOT , DAS IM HOHEITSGEBIET VON MONACO 
GEBAUT WORDEN WAR , NACH FRANKREICH EINGEFÜHRT WURDE UND DASS DIE 
FRANZÖSISCHEN STEUERBEHÖRDEN ZU DIESEM ZEITPUNKT DIE BEI DER EINFUHR 



EINES GEGENSTANDS ANFALLENDE MEHRWERTSTEUER ERHOBEN . DA DER DEN 
FRANZÖSISCHEN BEHÖRDEN GEGENÜBER DEKLARIERTE WERT DES BOOTES 269 571 
FF BETRUG , BELIEF SICH DIE FRANZÖSISCHE MEHRWERTSTEUER ZUM SATZ VON 17,6 
% AUF 47 444,49 FF . EIN JAHR SPÄTER WURDE DAS BOOT AN EINEN IN DEN 
NIEDERLANDEN WOHNHAFTEN NIEDERLÄNDISCHEN STAATSANGEHÖRIGEN GEGEN 
EINEN BETRAG VON 365 000 FF VERKAUFT , DER HÖHER WAR ALS DER BRUTTOPREIS 
DES BOOTES IM ZEITPUNKT SEINER EINFUHR NACH FRANKREICH . DER 
NIEDERLÄNDISCHE MEHRWERTSTEUERSATZ BETRUG 18 % , ALS DAS BOOT IN DIE 
NIEDERLANDE EINGEFÜHRT WURDE .

8 UNTER DIESEN UMSTÄNDEN WAR DER GERECHTSHOF DER MEINUNG , DASS DIE IN 
FRANKREICH ENTRICHTETE MEHRWERTSTEUER NOCH IN IHRER GESAMTHEIT IM WERT 
DES BOOTES ENTHALTEN GEWESEN SEI , ALS DIESES IN DIE NIEDERLANDE 
EINGEFÜHRT WORDEN SEI , DA DER VERKAUF IN DIESES LAND ZU EINEM PREIS 
ERFOLGT SEI , DER ÜBER DEN DEN FRANZÖSISCHEN FINANZBEHÖRDEN GEGENÜBER 
DEKLARIERTEN WERT HINAUSGEGANGEN SEI . DER GERECHTSHOF VERTRAT DANN DIE 
AUFFASSUNG , NACH DEM URTEIL DES GERICHTSHOFES VOM 5 . MAI 1982 DÜRFE DIE 
SUMME DER BETRAEGE DER FRANZÖSISCHEN MEHRWERTSTEUER UND DER 
MEHRWERTSTEUER BEI DER EINFUHR DEN BETRAG DER NIEDERLÄNDISCHEN 
MEHRWERTSTEUER NICHT ÜBERSTEIGEN , DIE AUF EIN VON EINER PRIVATPERSON IM 
NIEDERLÄNDISCHEN HOHEITSGEBIET GELIEFERTES ÄHNLICHES BOOT VON GLEICHEM 
WERT , OHNE STEUER , ERHOBEN WERDE . DAZU MÜSSE DER WERT BEI DER EINFUHR 
IN DER WEISE BERECHNET WERDEN , DASS DIE FRANZÖSISCHE STEUER VON DEM BEI 
DER EINFUHR IN DIE NIEDERLANDE TATSÄCHLICH GEZAHLTEN PREIS ABGEZOGEN 
WERDE ; DAVON AUSGEHEND MÜSSE DIE NIEDERLÄNDISCHE STEUER IN HÖHE VON 18 
% BERECHNET WERDEN , VON DER DIE TATSÄCHLICH ENTRICHTETE FRANZÖSISCHE 
STEUER ABZUZIEHEN SEI .

9 VOR DEM HOGE RAAD MACHTE DIE FINANZVERWALTUNG GELTEND , ARTIKEL 95 EWG-
VERTRAG , SO WIE ER DURCH DAS URTEIL DES GERICHTSHOFES VOM 5 . MAI 1982 
AUSGELEGT WERDE , VERPFLICHTE DIE FINANZBEHÖRDEN , VON DER BEI DER 
EINFUHR ZU ZAHLENDEN MEHRWERTSTEUER DEN RESTBETRAG DER 
MEHRWERTSTEUER ABZUZIEHEN , DIE IM AUSFUHRSTAAT ERHOBEN WORDEN SEI UND 
MIT DER DIE WARE NOCH BELASTET SEI . DIESE VORSCHRIFT BEZIEHE SICH JEDOCH 
NICHT AUF DIE BESTEUERUNGSGRUNDLAGE , DIE NICHTS ANDERES ALS DER BEI DER 
EINFUHR GEZAHLTE PREIS SEIN KÖNNE , WIE SICH SOWOHL AUS DEN 
NIEDERLÄNDISCHEN RECHTSVORSCHRIFTEN ALS AUCH AUS DER SECHSTEN 
RICHTLINIE ( ARTIKEL 11 TEIL B ABSATZ 1 BUCHSTABE A ) ERGEBE . DER GERECHTSHOF 
HABE DAHER EINE UNRICHTIGE BERECHNUNGSMETHODE ANGEWANDT .

10 DER HOGE RAAD HAT FESTGESTELLT , DASS DIE LÖSUNG DES AUFGEWORFENEN 
PROBLEMS VON DER AUSLEGUNG DES GEMEINSCHAFTSRECHTS ABHÄNGE UND DASS 
DEM GERICHTSHOF FRAGEN ZUR VORABENTSCHEIDUNG VORZULEGEN SEIEN . DIESE 
FRAGEN HABEN FOLGENDEN WORTLAUT : 



' ' 1 ) ERHEBT EIN MITGLIEDSTAAT BEI DER EINFUHR EINER WARE AUS EINEM ANDEREN 
MITGLIEDSTAAT , DIE VON EINEM NICHTSTEUERPFLICHTIGEN ( EINER PRIVATPERSON ) 
GELIEFERT WORDEN IST , MEHRWERTSTEUER , WÄHREND DIESE STEUER BEI DER 
LIEFERUNG GLEICHARTIGER WAREN DURCH EINE PRIVATPERSON INNERHALB DES 
EINFUHRMITGLIEDSTAATS NICHT ERHOBEN WIRD , MUSS DANN DER 
EINFUHRMITGLIEDSTAAT , UM ZU VERHINDERN , DASS DIESE STEUER EINE HÖHERE 
INLÄNDISCHE ABGABE IM SINNE VON ARTIKEL 95 EWG-VERTRAG DARSTELLT , DEN 
BETRAG DER IM AUSFUHRMITGLIEDSTAAT ENTRICHTETEN MEHRWERTSTEUER , DER 
ZUM ZEITPUNKT DER EINFUHR NOCH IM WERT DER WARE ENTHALTEN IST , 

A ) IN DER WEISE BERÜCKSICHTIGEN , DASS DIESER BETRAG NICHT IN DIE 
BESTEUERUNGSGRUNDLAGE FÜR DIE BEI DER EINFUHR FÄLLIGE MEHRWERTSTEUER 
EINBEZOGEN WIRD UND DARÜBER HINAUS VON DER BEI DER EINFUHR GESCHULDETEN 
MEHRWERTSTEUER ABGEZOGEN WIRD , ODER 

B ) IN DER WEISE , DASS DER GENANNTE BETRAG ALLEIN VON DER BEI DER EINFUHR 
FÄLLIGEN MEHRWERTSTEUER ABGEZOGEN WIRD? 

2)WIE IST IN DEM UNTER 1 GENANNTEN FALL DER DORT BEZEICHNETE BETRAG ZU 
BERECHNEN? 

' ' 

11 DIESE FRAGEN GEHEN DAHIN , OB DER RESTBETRAG DER STEUER , MIT DER DIE 
EINGEFÜHRTE WARE BEIM VERKAUF DURCH EINE PRIVATPERSON AN EINE ANDERE 
PRIVATPERSON BELASTET IST , NUR BEI DER BERECHNUNG DES BETRAGS DER 
MEHRWERTSTEUER BEI DER EINFUHR ODER AUCH BEI DER FESTSETZUNG DER 
BESTEUERUNGSGRUNDLAGE ZU BERÜCKSICHTIGEN IST ( ERSTE FRAGE ). AUSSERDEM 
FRAGT DAS VORLEGENDE GERICHT DANACH , WIE DIESER RESTBETRAG , MIT DEM DIE 
WARE BELASTET IST , ZU BERECHNEN IST ( ZWEITE FRAGE ).

ALLGEMEINE ÜBERLEGUNGEN 

12 DIE KOMMISSION TRAEGT VOR , DIE MIT DEM URTEIL VOM 5 . MAI 1982 BEGRÜNDETE 
RECHTSPRECHUNG KÖNNE ANLASS ZU GEWISSEN SCHWIERIGKEITEN BEI DER 
PRAKTISCHEN ANWENDUNG DES MEHRWERTSTEUERSYSTEMS AUF DIE EINFUHR VON 
GEGENSTÄNDEN GEBEN , DIE VON PRIVATPERSONEN AN PRIVATPERSONEN GELIEFERT 
WÜRDEN . DIE KOMMISSION HABE SICH IN ENGER ZUSAMMENARBEIT MIT DEN 
FINANZVERWALTUNGEN DER MITGLIEDSTAATEN BEMÜHT , FÜR BESTIMMTE 
PRAKTISCHE PROBLEME LÖSUNGEN IN FORM VON RECHTSVORSCHRIFTEN ZU FINDEN . 
AUFGRUND DIESER ARBEITEN HABE SIE EINEN VORSCHLAG FÜR EINE NEUE RICHTLINIE 
FORMULIERT , DER DEM RAT AM 23 . JULI 1984 VORGELEGT WORDEN SEI ( VORSCHLAG 
EINER SECHZEHNTEN RICHTLINIE DES RATES ZUR HARMONISIERUNG DER 
RECHTSVORSCHRIFTEN DER MITGLIEDSTAATEN ÜBER DIE UMSATZSTEUERN - 
GEMEINSAMES MEHRWERTSTEUERSYSTEM : GEMEINSAME REGELUNG FÜR 
BESTIMMTE GEGENSTÄNDE , DIE ENDGÜLTIG MIT DER MEHRWERTSTEUER BELASTET 
WORDEN SIND UND VON EINEM ENDVERBRAUCHER EINES MITGLIEDSTAATS AUS EINEM 
ANDEREN MITGLIEDSTAAT EINGEFÜHRT WERDEN , ABL . C 226 , S . 2 ).

13 DIE ZU KLÄRENDEN PRAKTISCHEN FRAGEN BESTÜNDEN INSBESONDERE DARIN , 
WIE DIE IN EINEM ANDEREN MITGLIEDSTAAT ENTRICHTETE MEHRWERTSTEUER ZU 
BERÜCKSICHTIGEN SEI , OHNE DASS DER EINFUHRMITGLIEDSTAAT EINE EINBUSSE BEI 
DEN STEUEREINNAHMEN ERLEIDE , WIE DER IM KAUFPREIS ENTHALTENE RESTBETRAG 
DER STEUER ZU BERECHNEN SEI , WIE DIE BEHÖRDEN EINES 



EINFUHRMITGLIEDSTAATS DIE IM AUSFUHRMITGLIEDSTAAT ZUR ZEIT DES ERSTEN 
KAUFES GELTENDEN MEHRWERTSTEUERSÄTZE ERFAHREN KÖNNTEN , WIE DER 
BETRAG DER IM VERKAUFSPREIS ENTHALTENEN RESTLICHEN STEUER ZU BERECHNEN 
SEI , WENN MEHRERE TRANSAKTIONEN IN DREI ODER VIER VERSCHIEDENEN 
MITGLIEDSTAATEN STATTGEFUNDEN HÄTTEN , WIE DIE BEWEISPROBLEME ZU LÖSEN 
SEIEN , WIE DIE RECHTSLAGE SEI , WENN DER PREIS DES GEBRAUCHTGEGENSTANDS 
HÖHER ALS DER PREIS DES GEGENSTANDS IM NEUZUSTAND SEI , UND SCHLIESSLICH , 
OB EINE STEUERBEFREIUNG VORZUSEHEN SEI .

14 DIE KOMMISSION IST AUFGRUND DER ERFOLGTEN VORARBEITEN UND 
KONSULTATIONEN ZU DER SCHLUSSFOLGERUNG GELANGT , DASS DER EINZIGE WEG , 
DER DEM GRUNDGEDANKEN DES URTEILS VOM 5 . MAI 1982 ENTSPRECHE , DARIN 
BESTEHE , FÜR DEN GENANNTEN FALL EINE VERPFLICHTUNG DES 
AUSFUHRMITGLIEDSTAATS ZU BEGRÜNDEN , DEM AUSFÜHRER DEN RESTLICHEN TEIL 
DER STEUER , MIT DER DER GEGENSTAND NOCH BELASTET SEI , ZU ERSTATTEN , SO 
DASS DIE ERHEBUNG EINER MEHRWERTSTEUER BEI DER EINFUHR AUF DER 
GRUNDLAGE DES BETRAGES MÖGLICH WERDE , DER BEI DER ERSTATTUNG ZUGRUNDE 
GELEGT WORDEN SEI . DAGEGEN MÜSSE EINE ANDERE LÖSUNG FÜR DEN FALL 
VORGESEHEN WERDEN , DASS DER WERT DES BETREFFENDEN GEGENSTANDS 
GESTIEGEN SEI . IN DIESEM FALL MÜSSE KEINE MEHRWERTSTEUER BEI DER AUSFUHR 
ERSTATTET WERDEN , SONDERN BEI DER EINFUHR SEI DIE MEHRWERTSTEUER NUR 
AUF DEN UNTERSCHIED ZWISCHEN DEM PREIS DES GEBRAUCHTGEGENSTANDS UND 
DEM DES GEGENSTANDS IM NEUZUSTAND ZU ERHEBEN . ALLE DIESE LÖSUNGEN 
KÖNNTEN JEDOCH NUR DURCH DEN ERLASS VON RECHTSVORSCHRIFTEN 
VERWIRKLICHT WERDEN , NÄMLICH DURCH DIE ÄNDERUNG DER NATIONALEN GESETZE 
ÜBER DIE MEHRWERTSTEUER BEI DER EINFUHR AUF DER GRUNDLAGE EINER NEUEN 
RICHTLINIE DES RATES .

15 DAZU IST ZU BEMERKEN , DASS DIE PRAKTISCHE ANWENDUNG DES DURCH DIE 
SECHSTE RICHTLINIE EINGEFÜHRTEN MEHRWERTSTEUERSYSTEMS ZU FÄLLEN EINER 
DOPPELBESTEUERUNG IM INNERGEMEINSCHAFTLICHEN HANDEL GEFÜHRT HAT , FÜR 
DIE DER VORLIEGENDE FALL EIN BEISPIEL IST . EINE ANWENDUNG DER ARTIKEL 2 UND 
11 DER SECHSTEN RICHTLINIE , BEI DER DIE AUSWIRKUNG DER IN ARTIKEL 95 EWG-
VERTRAG NIEDERGELEGTEN GRUNDSÄTZE AUF DIE ERHEBUNG DER 
MEHRWERTSTEUER NICHT BERÜCKSICHTIGT WÜRDE , HÄTTE NÄMLICH BEI DER 
LIEFERUNG EINES GEGENSTANDS DURCH EINEN NICHTSTEUERPFLICHTIGEN AN EINE 
IN EINEM ANDEREN MITGLIEDSTAAT WOHNENDE PRIVATPERSON ZUR FOLGE , DASS 
AUF DIESEN GEGENSTAND BEI DER EINFUHR DIE MEHRWERTSTEUER ZUM VOLLEN 
SATZ ERHOBEN WÜRDE , WÄHREND DER GEGENSTAND MIT DER IM 
AUSFUHRMITGLIEDSTAAT GEZAHLTEN MEHRWERTSTEUER BELASTET BLIEBE .

16 IM URTEIL VOM 5 . MAI 1982 IST BEREITS FESTGESTELLT WORDEN , DASS DIE 
SCHAFFUNG EINES SYSTEMS VOLLKOMMENER WETTBEWERBSNEUTRALITÄT , DAS 
EVENTÜLL DIE VOLLSTÄNDIGE ENTLASTUNG BEI DER AUSFUHR MIT SICH BRINGT , 
ZWAR SACHE DES GEMEINSCHAFTSGESETZ GEBERS IST , DASS ARTIKEL 95 EWG-
VERTRAG ES JEDOCH , SOLANGE EIN SOLCHES SYSTEM NICHT EINGEFÜHRT IST , 
VERBIETET , DASS EIN EINFUHRMITGLIEDSTAAT SEINE MEHRWERTSTEUERREGELUNG 
AUF EINGEFÜHRTE ERZEUGNISSE IN EINER WEISE ANWENDET , DIE ZU DEN 
GRUNDSÄTZEN DIESER VORSCHRIFT IM WIDERSPRUCH STEHT .

17 DARAUS FOLGT , DASS BIS ZU EINER LEGISLATIVEN LÖSUNG BEI DER ERHEBUNG 
DER MEHRWERTSTEUER BEI DER EINFUHR DIE AUSWIRKUNGEN DES ARTIKELS 95 EWG-
VERTRAG ZU BERÜCKSICHTIGEN SIND . UNTER DIESEN UMSTÄNDEN HAT DER 
GERICHTSHOF LEITLINIEN FESTZULEGEN , DIE MIT ARTIKEL 95 EWG-VERTRAG 



VEREINBAR SIND , DIE DEM ALLGEMEINEN AUFBAU DER SECHSTEN RICHTLINIE 
ENTSPRECHEN UND DIE EINFACH GENUG SIND , UM IN ALLEN MITGLIEDSTAATEN 
EINHEITLICH ANGEWANDT WERDEN ZU KÖNNEN .

DIE BESTEUERUNGSGRUNDLAGE ( ERSTE FRAGE ) 

18 DIE NIEDERLÄNDISCHE REGIERUNG VERTRITT IN IHREN ERKLÄRUNGEN DIE 
AUFFASSUNG , DIE MEHRWERTSTEUER BEI DER EINFUHR WERDE AUF DEN WERT DES 
GEGENSTANDS IM ZEITPUNKT DER EINFUHR ERHOBEN UND DIESER WERT UMFASSE 
ALLE FRÜHER GEZAHLTEN STEUERN EINSCHLIESSLICH DER MEHRWERTSTEUER . 
DIESELBEN GRUNDSÄTZE WÜRDEN AUCH BEI TRANSAKTIONEN IM INLAND 
ANGEWENDET : AUF TRANSAKTIONEN ZWISCHEN PRIVATPERSONEN UND 
STEUERPFLICHTIGEN , DIE GEBRAUCHTGEGENSTÄNDE BETRÄFEN , WERDE DIE 
AUFGRUND DES KAUFPREISES EINSCHLIESSLICH ALLER STEUERN BERECHNETE 
MEHRWERTSTEUER ERHOBEN .

19 NACH MEINUNG DER FRANZÖSISCHEN REGIERUNG ERGIBT SICH AUS DEN 
ALLGEMEINEN GRUNDSÄTZEN FÜR DIE ANWENDUNG DER MEHRWERTSTEUER , DASS 
UNTER BESTEUERUNGSGRUNDLAGE NUR EIN WERT OHNE STEUER ZU VERSTEHEN SEI 
. DIE FRAGE SEI ALSO NUR DIE , OB DIE FRÜHER IN EINEM ANDEREN MITGLIEDSTAAT 
BEZAHLTE MEHRWERTSTEUER VON DEN FINANZBEHÖRDEN ALS EINE STEUER 
ANGESEHEN WERDEN KÖNNE , MIT DER DIE WARE NOCH BELASTET SEI ; DIESE FRAGE 
SEI ABER IM URTEIL VOM 5 . MAI 1982 BEJAHT WORDEN .

20 DER ZOLLSPEDITEUR , DER DAS FRAGLICHE BOOT EINGEFÜHRT HAT , UND DIE 
KOMMISSION SIND DER AUFFASSUNG , DIESES URTEIL BERUHE AUF EINEM VERGLEICH 
ZWISCHEN DER LAGE , DIE BEI EINER DURCH EINEN PRIVATMANN EINGEFÜHRTEN 
WARE BESTEHE , MIT DER LAGE , DIE BEI EINER IM EINFUHRMITGLIEDSTAAT 
HERGESTELLTEN UND IN DEN VERKEHR GEBRACHTEN UND DANN VON EINEM 
PRIVATMANN GEKAUFTEN WARE GEGEBEN SEI . DIESER VERGLEICH IMPLI ZIERE , DASS 
DIE BESTEUERUNGSGRUNDLAGE IN BEIDEN FÄLLEN DIE GLEICHE SEI , NÄMLICH EIN 
WERT OHNE STEUERN .

21 DER GERICHTSHOF HAT IN DEM GENANNTEN URTEIL AUSGEFÜHRT , DASS DAS 
VERBOT DES ARTIKELS 95 MISSACHTET WÜRDE , WENN EINGEFÜHRTE WAREN DER 
FÜR GLEICHARTIGE INLÄNDISCHE WAREN GELTENDEN MEHRWERTSTEUER 
UNTERWORFEN WERDEN KÖNNTEN , OHNE DASS DER TEIL DER MEHRWERTSTEUER 
BERÜCKSICHTIGT WÜRDE , MIT DEM DIESE WAREN BEI IHRER EINFUHR NOCH 
BELASTET SIND . DARAUS FOLGT , DASS DIESER TEIL DER MEHRWERTSTEUER NICHT 
ZUR BESTEUERUNGSGRUNDLAGE GEHÖRT , DIE ZUR BERECHNUNG DER 
MEHRWERTSTEUER BEI DER EINFUHR DIENT , DA DIE BESTEUERUNGSGRUNDLAGE BEI 
DEN GLEICHARTIGEN INLÄNDISCHEN WAREN EBENFALLS EIN WERT OHNE STEUERN IST 
.

22 DIESE SCHLUSSFOLGERUNG IMPLIZIERT , WIE DAS VORLEGENDE GERICHT IN DER 
ERSTEN FRAGE UNTER A ) ANGEGEBEN HAT , DASS DER RESTBETRAG DER STEUER , 
MIT DER DIE WARE BELASTET IST , NICHT IN DIE BESTEUERUNGSGRUNDLAGE 
EINBEZOGEN WIRD UND DASS ER AUSSERDEM VON DEM BEI DER EINFUHR FÄLLIGEN 
MEHRWERTSTEUERBETRAG ABZUZIEHEN IST .

23 DIE ERSTE FRAGE IST DEMNACH DAHIN ZU BEANTWORTEN , DASS BEI DER 
BERECHNUNG DER MEHRWERTSTEUER , DIE EIN MITGLIEDSTAAT AUF EINE VON EINEM 
NICHTSTEUERPFLICHTIGEN GELIEFERTE WARE BEI DER EINFUHR AUS EINEM ANDEREN 
MITGLIEDSTAAT ERHEBT , WÄHREND DIESE STEUER BEI DER LIEFERUNG 
GLEICHARTIGER WAREN DURCH EINE PRIVATPERSON INNERHALB DES 



EINFUHRMITGLIEDSTAATS NICHT ERHOBEN WIRD , DER BETRAG DER IM 
AUSFUHRMITGLIEDSTAAT ENTRICHTETEN MEHRWERTSTEUER , DER ZUM ZEITPUNKT 
DER EINFUHR NOCH IM WERT DER WARE ENTHALTEN IST , IN DER WEISE ZU 
BERÜCKSICHTIGEN IST , DASS DIESER BETRAG NICHT IN DIE 
BESTEUERUNGSGRUNDLAGE EINBEZOGEN WIRD UND DARÜBER HINAUS VON DER BEI 
DER EINFUHR GESCHULDETEN MEHRWERTSTEUER ABGEZOGEN WIRD .

DER RESTBETRAG DER MEHRWERTSTEUER , MIT DER DIE WARE BELASTET IST ( 
ZWEITE FRAGE ) 

24 DIE ZWEITE FRAGE BEZIEHT SICH AUF DIE BERECHNUNG DES RESTLICHEN TEILS 
DER MEHRWERTSTEUER DES AUSFUHRMITGLIEDSTAATS , DER ZUM ZEITPUNKT DER 
EINFUHR NOCH IM WERT DER WARE ENTHALTEN IST .

25 IM URTEIL VOM 5 . MAI 1982 IST FESTGESTELLT WORDEN , DASS DIESER 
RESTBETRAG NICHT HÖHER ALS DER IM AUSFUHRMITGLIEDSTAAT TATSÄCHLICH 
ENTRICHTETE MEHRWERTSTEUERBETRAG SEIN DARF . DER GERECHTSHOF ' S-
HERTOGENBOSCH HAT AUFGRUND DIESER FESTSTELLUNG DIE AUFFASSUNG 
VERTRETEN , DASS DER NOCH IM WERT DER WARE ENTHALTENE RESTBETRAG DER 
STEUER BEI EINER STEIGERUNG DES WERTES DER WARE ZWISCHEN DEM ZEITPUNKT 
DER LETZTEN ERHEBUNG VON MEHRWERTSTEUER IM AUSFUHRSTAAT UND DEM DER 
EINFUHR GLEICH DEM BETRAG DER MEHRWERTSTEUER IST , DER IM AUSFUHRSTAAT 
TATSÄCHLICH GEZAHLT WORDEN IST .

26 DIE NIEDERLÄNDISCHE UND DIE FRANZÖSISCHE REGIERUNG SIND DER 
AUFFASSUNG , MAN KÖNNE NICHT DAVON AUSGEHEN , DASS DER IM AUSFUHRSTAAT 
ERHOBENE MEHRWERTSTEUERBETRAG IN VOLLEM UMFANG IM WERT DER WARE 
ENTHALTEN SEI , DA DIESE IN DER ZWISCHENZEIT ZUM GEBRAUCHTGEGENSTAND 
GEWORDEN SEI . UNTER DEM IM URTEIL VOM 5 . MAI 1982 GENANNTEN RESTBETRAG 
SEI DAHER NUR DER TEIL DER IM AUSFUHRSTAAT ERHOBENEN MEHRWERTSTEUER ZU 
VERSTEHEN , BEI DEM MAN ANNEHMEN KÖNNE , DASS ER NICHT EINER BENUTZUNG 
DER WARE IN DIESEM STAAT ENTSPROCHEN HABE .

27 AUS DIESEM GRUND SCHLAGEN DIE BEIDEN REGIERUNGEN DIE ANWENDUNG EINER 
REGEL FÜR DIE ABSCHREIBUNG DER IM AUSFUHRSTAAT ERHOBENEN STEUER VOR . 
DA EINE ABSCHREIBUNG NACH MASSGABE DER LEBENSDAUER DES EINGEFÜHRTEN 
GEGENSTANDS WEGEN DER UNTERSCHIEDE DER IN DEN EINZELNEN 
MITGLIEDSTAATEN UND IN DEN VERSCHIEDENEN TÄTIGKEITSBEREICHEN 
BESTEHENDEN GEWOHNHEITEN ZU UNBESTIMMT UND DAMIT NICHT ANNEHMBAR SEI , 
MÜSSE MAN SICH NACH DEM SYSTEM RICHTEN , DAS IN ARTIKEL 20 ABSATZ 2 DER 
SECHSTEN RICHTLINIE FÜR DIE BERICHTIGUNG DER VORSTEUERABZUEGE BEI NACH 
BENUTZUNG VERÄUSSERTEN INVESTITIONSGÜTERN VORGESEHEN SEI . EIN SOLCHES 
SYSTEM BRINGE EINE TILGUNG INNERHALB VON FÜNF JAHREN MIT SICH UND HABE 
DAHER ZUR FOLGE , DASS DER IM WERT DES EINGEFÜHRTEN GEGENSTANDS 
ENTHALTENE RESTBETRAG DER MEHRWERTSTEUER DER IM AUSFUHRMITGLIEDSTAAT 
TATSÄCHLICH ERHOBENEN STEUER ABZUEGLICH EINES FÜNFTELS JE KALENDERJAHR 
ODER TEIL EINES KALENDERJAHRES , DAS SEIT DIESER ERHEBUNG ABGELAUFEN SEI , 
ENTSPRECHE .

28 DIE KOMMISSION HAT DIESER BETRACHTUNGSWEISE WIDERSPROCHEN . SIE 
MACHT GELTEND , DIE VORGESCHLAGENE METHODE LAUFE AUF EINE FORM DER 
PAUSCHALEN BERECHNUNG DES STEUERRESTBETRAGES HINAUS , WÄHREND DIE 
SECHSTE RICHTLINIE AUF DEM GRUNDSATZ BERUHE , DASS DIE MEHRWERTSTEUER 
BEI DER EINFUHR AUF DEN TATSÄCHLICHEN PREIS BEI DER EINFUHR ZU ERHEBEN SEI . 
AUSSERDEM STELLTEN DIE DURCH ARTIKEL 20 DER SECHSTEN RICHTLINIE ERFASSTEN 



VERHÄLTNISSE BEI INVESTITIONSGÜTERN EINEN SONDERFALL DAR , DER IN KEINER 
WEISE MIT DER SITUATION BEI DEN VON EINER PRIVATPERSON EINGEFÜHRTEN 
GEBRAUCHTGEGENSTÄNDEN VERGLEICHBAR SEI .

29 DIE FIRMA SCHUL IST DER AUFFASSUNG , DIE TILGUNG DER IM AUSFUHRSTAAT 
ERHOBENEN STEUER FÜHRE IN DEN MEISTEN FÄLLEN ZU EINER VERRINGERUNG DES 
WERTES DER WARE . DESHALB MÜSSE DIE BERECHNUNG DES RESTBETRAGES AUF 
DER GRUNDLAGE DES IM AUSFUHRMITGLIEDSTAAT GELTENDEN 
MEHRWERTSTEUERPROZENTSATZES ERFOLGEN , WOBEI DAVON AUSZUGEHEN SEI , 
DASS DIESER BETRAG NICHT HÖHER ALS DER TATSÄCHLICH IN DIESEM STAAT 
ENTRICHTETE BETRAG SEIN DÜRFE . BEI EINER STEIGERUNG DES WERTES DES 
GEGENSTANDS ENTSPRECHE DER RESTBETRAG DAHER DEM TATSÄCHLICH 
ENTRICHTETEN BETRAG , WIE DER GERECHTSHOF ' S-HERTOGENBOSCH IN SEINEM 
URTEIL VOM 18 . FEBRUAR 1983 BEREITS FESTGESTELLT HABE .

30 DIE KOMMISSION HAT SICH SCHLIESSLICH IN DER MÜNDLICHEN VERHANDLUNG 
DIESER AUFFASSUNG ANGESCHLOSSEN .

31 DER GERICHTSHOF MACHT SICH DIESEN STANDPUNKT NACH ABWAEGUNG DER 
ARGUMENTE DER EINEN UND DER ANDEREN SEITE ZU EIGEN . EIN PAUSCHALES 
SYSTEM WIE DAS VON DER NIEDERLÄNDISCHEN UND DER FRANZÖSISCHEN 
REGIERUNG VORGESCHLAGENE HÄTTE DEN NACHTEIL , DASS ES SICH ZU WEIT VON 
DER REGELUNG DER SECHSTEN RICHTLINIE ENTFERNEN WÜRDE , UM DURCH 
RICHTERLICHE AUSLEGUNG WEITER ENTWICKELT WERDEN ZU KÖNNEN . DIE VOM 
GERECHTSHOF ' S-HERTOGENBOSCH GEWÄHLTE METHODE BLEIBT - WAS AUCH IHRE 
EIGENTLICHEN VORZUEGE SEIN MÖGEN - NAHE AN DIESER REGELUNG , SIE IST 
PRAKTIKABEL UND BEACHTET DIE BESTIMMUNGEN DES ARTIKELS 95 EWG-VERTRAG .

32 DIESE METHODE STEHT NÄMLICH IM EINKLANG MIT DER AUSLEGUNG , DIE IM 
URTEIL VOM 5 . MAI 1982 DEM ARTIKEL 95 EWG-VERTRAG UND DEN VORSCHRIFTEN DER 
SECHSTEN RICHTLINIE GEGEBEN WORDEN IST . SIE KANN OHNE GROSSE PRAKTISCHE 
SCHWIERIGKEITEN VON DEN FINANZVERWALTUNGEN ANGEWANDT WERDEN , DA BEI 
EINER WERTMINDERUNG DES GEGENSTANDS DIE IN DIESEM WERT NOCH ENTHALTENE 
RESTSTEUER ZUM ZEITPUNKT DER EINFUHR IN DER WEISE BERECHNET WIRD , DASS 
DER TATSÄCHLICH IM AUSFUHRMITGLIEDSTAAT ENTRICHTETE 
MEHRWERTSTEUERBETRAG UM DEN PROZENTSATZ DER FESTGESTELLTEN 
WERTMINDERUNG VERRINGERT WIRD , WÄHREND BEI EINER WERTSTEIGERUNG DES 
GEGENSTANDS DIESER RESTBETRAG EINFACH DEM BETRAG DER TATSÄCHLICH 
ERHOBENEN STEUER ENTSPRICHT .

33 IN DIESEM ZUSAMMENHANG IST DARAUF HINZUWEISEN , DASS , WIE BEREITS IM 
URTEIL VOM 5 . MAI 1982 FESTGESTELLT WORDEN IST , DER NACHWEIS DER 
TATSACHEN , DIE DIE BERÜCKSICHTIGUNG DER IM AUSFUHRMITGLIEDSTAAT 
ENTRICHTETEN MEHRWERTSTEUER , DIE ZUM ZEITPUNKT DER EINFUHR NOCH IM 
WERT DER WARE ENTHALTEN IST , RECHTFERTIGEN , DEM IMPORTEUR OBLIEGT .

34 AUS DEM VORSTEHENDEN FOLGT , DASS DER IM AUSFUHRMITGLIEDSTAAT 
ENTRICHTETE MEHRWERTSTEUERBETRAG , DER ZUM ZEITPUNKT DER EINFUHR NOCH 
IM WERT DER WARE ENTHALTEN IST , 



- BEI EINER WERTMINDERUNG DER WARE ZWISCHEN DEM ZEITPUNKT DER LETZTEN 
MEHRWERTSTEUERERHEBUNG IM AUSFUHRMITGLIEDSTAAT UND DEM DER EINFUHR 
DEM IM AUSFUHRMITGLIEDSTAAT TATSÄCHLICH ENTRICHTETEN 
MEHRWERTSTEUERBETRAG , VERRINGERT UM DEN PROZENTSATZ DIESER 
WERTMINDERUNG , 

-BEI EINER WERTSTEIGERUNG DER WARE WÄHREND DIESES ZEITRAUMS DEM VOLLEN 
BETRAG DER IM AUSFUHRMITGLIEDSTAAT TATSÄCHLICH ENTRICHTETEN 
MEHRWERTSTEUER ENTSPRICHT .

Kostenentscheidung

KOSTEN 

35 DIE AUSLAGEN DER REGIERUNG DER NIEDERLANDE , DIE REGIERUNG DER 
FRANZÖSISCHEN REPUBLIK UND DER KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN , DIE VOR DEM GERICHTSHOF ERKLÄRUNGEN ABGEGEBEN HABEN , 
SIND NICHT ERSTATTUNGSFÄHIG . FÜR DIE PARTEIEN DES AUSGANGSVERFAHRENS IST 
DAS VERFAHREN VOR DEM GERICHTSHOF EIN ZWISCHENSTREIT IN DEM VOR DEM 
INNERSTAATLICHEN GERICHT ANHÄNGIGEN RECHTSSTREIT ; DIE 
KOSTENENTSCHEIDUNG IST DAHER SACHE DIESES GERICHTS .

Tenor

AUS DIESEN GRÜNDEN 

HAT 

DER GERICHTSHOF ( VIERTE KAMMER ) 

AUF DIE IHM VOM HOGE RAAD DER NEDERLANDEN MIT URTEIL VOM 15 . FEBRUAR 1984 
VORGELEGTEN FRAGEN FÜR RECHT ERKANNT : 

1 ) BEI DER BERECHNUNG DER MEHRWERTSTEUER , DIE EIN MITGLIEDSTAAT AUF EINE 
VON EINEM NICHTSTEUERPFLICHTIGEN GELIEFERTE WARE BEI DER EINFUHR AUS 
EINEM ANDEREN MITGLIEDSTAAT ERHEBT , WÄHREND DIESE STEUER BEI DER 
LIEFERUNG GLEICHARTIGER WAREN DURCH EINE PRIVATPERSON INNERHALB DES 
EINFUHRMITGLIEDSTAATS NICHT ERHOBEN WIRD , IST DER BETRAG DER IM 
AUSFUHRMITGLIEDSTAAT ENTRICHTETEN MEHRWERTSTEUER , DER ZUM ZEITPUNKT 
DER EINFUHR NOCH IM WERT DER WARE ENTHALTEN IST , IN DER WEISE ZU 
BERÜCKSICHTIGEN , DASS DIESER BETRAG NICHT IN DIE BESTEUERUNGSGRUNDLAGE 
EINBEZOGEN WIRD UND DARÜBER HINAUS VON DER BEI DER EINFUHR GESCHULDETEN 
MEHRWERTSTEUER ABGEZOGEN WIRD .

2 ) DER IM AUSFUHRMITGLIEDSTAAT ENTRICHTETE MEHRWERTSTEUERBETRAG , DER 
ZUM ZEITPUNKT DER EINFUHR NOCH IM WERT DER WARE ENTHALTEN IST , 
ENTSPRICHT 

- BEI EINER WERTMINDERUNG DER WARE ZWISCHEN DEM ZEITPUNKT DER LETZTEN 
MEHRWERTSTEUERERHEBUNG IM AUSFUHRMITGLIEDSTAAT UND DEM DER EINFUHR 
DEM IM AUSFUHRMITGLIEDSTAAT TATSÄCHLICH ENTRICHTETEN 



MEHRWERTSTEUERBETRAG , VERRINGERT UM DEN PROZENTSATZ DIESER 
WERTMINDERUNG , 

- BEI EINER WERTSTEIGERUNG DER WARE WÄHREND DIESES ZEITRAUMS DEM VOLLEN 
BETRAG DER IM AUSFUHRMITGLIEDSTAAT TATSÄCHLICH ENTRICHTETEN 
MEHRWERTSTEUER .


